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Gemeinde Hanerau-Hademarschen 28.08.2017 

Amtliche Bekanntmachung 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hanerau-Hademarschen ist zu einer Sitzung am 

Donnerstag, den 07.09.2017, um 19:30 Uhr, 
in der Gaststätte "Köhlbarg", Kaiserstr. 33, 25557 Hanerau-Hademarschen 

einberufen. 

Tagesordnung 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 

6 Berichte aus den Ausschüssen 

7 Einwohnerfragestunde 

8 Feuerwehrangelegenheiten 

9 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 20 "Sondergebiet Einzelhandelsmarkt"
- erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

10 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 20 "Sondergebiet Einzelhandelsmarkt"
- Abschluss eines Durchführungsvertrages 

11 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 "Großflächiger Einzelhandel - Le-
bensmittelmarkt Theodor-Storm-Straße" 
- Vorstellung und Beratung des Planentwurfs 

12 Neubaugebiet Bussardweg - Sachstandsbericht 

13 Ortsentwicklung - Sachstandsbericht 

14 Anfragen aus der Gemeindevertretung 

15 Auftragsvergabe Schwimmbadsanierung 

16 Personalangelegenheiten 

16.1 Reinigungskraft Freiwillige Feuerwehr 

16.2 Urlaubsvertretung Bauhof 

Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 

gez. Thomas Deckner 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

Satzung 
der Gemeinde Mörel 

über die Erhebung einer Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung) 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. 2003, S 57), der §§ 01 und 3 des Kommunalabgabengesetztes des Landes Schleswig-
Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI, 2005, S 27), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung 
wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Mörel  vom 21.06.2017 folgende Satzung 
erlassen.  

§ 1 
Steuergegenstand 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

§ 2 
Steuerpflicht 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 
hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-
sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

§ 3  
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem Kalendermonat, in dem ein Hund in einen Haushalt oder 
Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem der Hund drei 
Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 
auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet mit dem Kalendermonat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden 
kommt oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-
nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 

(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 
eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-
werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 
mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.   
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§ 4  
Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund   36,00 € 

für den 2. Hund   48,00 € 

für jeden weiteren Hund   72,00 € 

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 
Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  
Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-
den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt.      

§ 5  
Steuerermäßigungen 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-
wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 
und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-
gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 
werden. 

§ 6 
Steuerbefreiung 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-
tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-
ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-
chen Anzahl; 

3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 

4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-
ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 
gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 
sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 
sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 
dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht.
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§ 7 
Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 
vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 
Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

§ 8 
Steuerfreiheit 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 
die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 
Bundesrepublik versteuern. 

§ 9 
Meldepflichten

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-
meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 
als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 
der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-
geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 
Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 
Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 
in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 
Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 

§ 10 
Steuermarke 

Die Gemeinde gibt Hundesteuermarken aus, die bei der Abmeldung eines Hundes wieder abzuge-
ben sind. Ein Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grund-
besitzes nur mit der Hundesteuermarke umherlaufen lassen. Satz 2 gilt nicht für Hirtenhunde beim 
Hüten und für Jagdhunde bei ihrer jagdlichen Verwendung. Die Hundesteuermarke gilt als Nach-
weis der Anmeldung zur Steuer und entbindet nicht von der in § 3 Abs. 5 des Gesetzes über das 
Halten von Hunden (HundeG) genannten Pflicht zur Kennzeichnung des Hundes. 

§ 11 
Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 
jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-
er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 
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(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 
einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-
gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-
bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-
gegangenen Jahres beantragt werden.  

§12 
Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen § 10 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommu-
nalabgabegesetzes. 

§ 13 
Datenverarbeitung 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-
lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-
genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig. 
Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 
worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 
sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 
darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-
pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-
erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 
und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-
ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-
tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 
verantwortlich. 

§ 14 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 27.11.2008 außer Kraft. 

Mörel, den 04.08.2017  

gez. Unterschrift 

Klaus Peter Lucht 
(Bürgermeister) 
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Gemeinde Steenfeld 29.08.2017 

Amtliche Bekanntmachung 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Steenfeld ist zu einer Sitzung am 

Montag, den 11.09.2017, um 19:30 Uhr, 
im Gemeindehaus Spann, Hauptstraße 5a, 25557 Steenfeld 

einberufen. 

Tagesordnung 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 

6 Einwohnerfragestunde 

7 Vorhaben und Wegeangelegenheiten 2018 

8 Anfragen aus der Gemeindevertretung 

9 Pachtangelegenheiten 

Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 

gez. Ralf Eichert 
Bürgermeister 



- 515 - 

Amt Mittelholstein
- Der Amtsdirektor - 

als Gemeindebehörde 

Hohenwestedt, 28. August 2017

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Deutschen Bundestag 

am 24. September 2017 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinden Arpsdorf, Aukrug, Beldorf, Bendorf, 
Beringstedt, Bornholt, Ehndorf, Gokels, Grauel, Hanerau-Hademarschen, Heinkenborstel, Hohen-
westedt, Jahrsdorf, Lütjenwestedt, Meezen, Mörel, Nienborstel, Nindorf, Oldenbüttel, Osterstedt, Pa-
denstedt, Rade bei Hohenwestedt, Remmels, Seefeld, Steenfeld, Tackesdorf, Tappendorf, Thaden, To-
denbüttel und Wapelfeld  

wird in der Zeit vom 04. bis 08. September 2017

während der allgemeinen Öffnungszeiten beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, - 
Fachbereich I -, Zimmer 111, für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten.  

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Da-
tensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 
16. Tag vor der Wahl, spätestens am 08. September 2017 bis 12.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde, 
Am Markt 15, - Fachbereich I -, Zimmer 111, 24594 Hohenwestedt Einspruch einlegen. Der Einspruch 
kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
03. September 2017 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch ge-
gen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein  Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 4 „Rendsburg-Eckernförde“ 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises  

oder 

durch Briefwahl

 teilnehmen. 
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5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 03.09.2017) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
08.09.2017) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 
1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
entstanden ist.  

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum  
22. September 2017, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch be-
antragt werden. 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
gestellt werden.  

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 5.2 Buchst. a) 
bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 
15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-
sen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen.. 

Eine Antragstellung per Internet unter www.amt-mittelholstein.de ist möglich. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen ro-

ten Wahlbriefumschlag und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewie-
sen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so recht-
zeitig an angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht.  

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Hohenwestedt, den 28.08.2017 

Die Gemeindebehörde 

gez. Landt 
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Amt Mittelholstein
- Der Amtsdirektor - 

als Gemeindewahlleiter 

Hohenwestedt, 28. August 2017

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 24. September 2017  
in der Gemeinde Hohenwestedt 

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters für die Wahlbezirke der 
Gemeinde Hohenwestedt 

wird in der Zeit vom 04. bis 08. September 2017

während der allgemeinen Öffnungszeiten beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, - 
Fachbereich I -, Zimmer 111, für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. 

Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat 
sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes besteht. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Da-
tensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spä-
testens am 08. September 2017 bis 12.00 Uhr, bei dem Gemeindewahlleiter, Am Markt 15, - Fachbe-
reich I -, Zimmer 111, 24594 Hohenwestedt Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
03. September 2017 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch ge-
gen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, dass Wahlrecht nicht ausüben zu 
können. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl,  
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der Gemeinde
oder durch Briefwahl

 teilnehmen. 

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

5.2 eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist versäumt hat, 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist entstanden ist,  

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Gemeindewahlleiter bekannt geworden ist. 
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Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, können Wahlscheine bis zum  
22. September 2017, 12.00 Uhr, bei dem Gemeindewahlleiter (Anschrift siehe oben) schriftlich, münd-
lich (nicht telefonisch) oder in elektronisch dokumentierbarer Form beantragen. Die Schriftform gilt auch 
durch Telefax als gewahrt. 

Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 5.2 Buchstabe a) 
bis c) angegebenen Gründen Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragen. Das gleiche 
gilt, wenn eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, wegen plötzlicher Er-
krankung den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann. Wer 
den Antrag für eine andere Person stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. 

Eine Antragstellung per Internet unter www.amt-mittelholstein.de ist möglich. 

6. Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich 

• einen amtlichen Stimmzettel, 
• einen amtlichen grauen Wahlumschlag, 
• einen amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag mit der Anschrift des Gemeindewahlleiters und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und die Briefwahlun-
terlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn der von der wahlberechtigten Person unterschriebene 
Wahlscheinantrag oder eine schriftliche Vollmacht zur Beantragung des Wahlscheins oder eine schriftli-
che Vollmacht zur Entgegennahme des Wahlscheines und der Briefwahlunterlagen vorgelegt wird. 

Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an den Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spätestens am Wahltag 
bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle des Gemeindewahlleiters, 
Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben 
will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem Wahlvorstand des auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Wahlbezirks zugeht. 

Hohenwestedt, den 28.08.2017 

Der Gemeindewahlleiter 

gez. 

Landt 


